
srn in der

stä
391, 1254, 1260, 1263 CIC), dem Grundgesetz (Art 140 GG, Art. 137 Abs. 3 
und 6 WRV) und der Bayerischen Verfassung (Ad. 142 Abs. 3, 143 Abs. 3 BV), 
dem Reichskonkordat (Ad. 1, 2 RKonk) und dem Bayerischen Konkordat

BayKirchStG) die Ordnung über die Erhebung von Kirchensteuern für den 
Bereich ihrer (Erz-)Diözese ab dem 1. Januar 2015 in der nachstehend be-

Orxinung über die Erhebung von Kirchensteuern in den bayerischen 
(Erz-)Diözesen {DKirchStO}

(1) Die bayerischen (Erz-)Diözesen, die jeweils Körperschaften des öffent­
lichen Rechtes sind, erheben je für sich als gemeinschaftliche Steuerverbän­
de einzeln oder nebeneinander Kirchensteuern in Form von Kirchenumlagen 
nach dem Maßstab der

1. agte und im 
Kircheneinkommen Kircheniohn- und Kir­

chenkapitalertragsteuer,

Bestimmung in Art. 14.

Eine Kirchensteuer in Form von besonderem Kirchgeld vcn Umlagepflichti­
gen, deren Ehegatte keiner Kirche, Religionsgemeinschaft oder weltanschau­
lichen Gemeinschaft angehört, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist 
(Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe), wird von den bayerischen (Erz-) 
Diözesen nicht erhoben.

(2) Die Kirchengemeinden in den bayerischen (Erz-)Diözesen, die jeweils 
Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind, erheben je für sich als 
gemeindliche Steuerverbände Kirchensteuer in Form von Kirchgeld. Die
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Gesamtkirchengemeinden gelten an Stelle der beteiligten Pfarr-, Mutter- und 
Tochtergemeinden als Steuerverbände.

(1) Die Kirchenumiagen dienen der Deckung des allgemeinen Finanz­
bedarfs, insbesondere des Personal- und Sachaufwandes, der (Erz-)Diözese 
sowie der Erfüllung überdiözesaner, auch weitkirchlicher Aufgaben.
(2) Das Kirchgeld dient zur Bestreitung ortskirchlicher Bedürfnisse.

(1) Schuldner der Kirchensteuern sind die Angehörigen der römisch-katho­
lischen Kirche nach Maßgabe dieser Ordnung.

intritt in die römisch-katholische Kirche bestimmt sich nach dem 
Codex Iuris Canonici, insbesondere can. 96.

genüber der (Erz- 
iich des Kirchgeldes

besteht hinsichtlich der Kirchenumiagen ge- 
gemeinschaftiichem Steuerverband, hinsicht- 

gegenüber der Kirchengemeinde als gemeindlichem

(4) Der Austritt bedarf zur öffentlich-rechtlichen Wirkung der Erklärung 
beim Standesamt des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltsorts. Die 
Erklärung ist persönlich zur Niederschrift abzugeben oder in öffentlich be­
glaubigter Form einzureichen; der Austritt darf zu seiner Wirksamkeit nicht 
unter einer Bedingung, einer Einschränkung oder einem Vorbehalt erklärt

estimmung in Art. 3 Abs. 5 des I 
Regelungen dieser Ordnung innqemäß.
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2. Teil: Kirchenumlaqen

(1) Umlagepflichtig sind die Angehörigen der römisch-katholischen Kirche, 
die in einer bayerischen (Erz-)Diözese einen Wohnsitz oder den gewöhnlichen 
Aufenthalt haben und mit einem Steuerbetrag zur Einkommensteuer veran­
lagt sind oder von deren Einkünften ein Steuerabzug vorgenommen wird. Von 
der Umlagepflicht sind Arbeitnehmer mit einem Wohnsitz oder dem gewöhn­
lichen Aufenthalt in einer bayerischen (Erz-)Diözese insoweit ausgenommen, 
als sie in einem anderen Bundesland als dem Freistaat Bayern zur Umlage im 
Lohnabzugsverfahren herangezogen werden.

(2) Umlagepflichtig sind außerdem die außerhalb einer bayerischen (Erz-) 
Diözese w^ohnhaften Angehörigen der römisch-katholischen Kirche, sow^eit 
für ihre Einkünfte aus einer im Freistaat Bayern gelegenen Betriebsstätte im 
Sinn des Lohnsteuerrechts Lohnsteuer einbehalten wird. Umlagepflichtig 
sind auch die außerhalb des Freistaates Bayern w^ohnenden Angehörigen 
einer nach diesem Gesetz oder dem Recht ihres Wohnsitziandes für die 
Kirchenkapitalertragsteuer hebeberechtigten (Erz-)Diözese, soweit ein in 
Bayern ansässiger Abzugsverpflichteter von ihren Kapitalerträgen Kirchenka­
pitalertragsteuer einbehält und abführt; hierbei ist der nach Art. 6 Abs. 1 Satz 3 
bestimmte Umlagesatz anzuwenden.

(3) Die Umlagepflicht besteht für den gleichen Zeitraum, für den die Rlicht 
zur Entrichtung der betreffenden Maßstabsteuer besteht.

(4) Die Umiagepfiicht beginnt

1. bei Aufnahme in die römisch-katholische Kirche mit dem ersten Tag 
des Kalendermonats, der auf den Monat folgt, in dem die Aufnahme

2. bei Zuzug mit dem ersten Tag des Kaiendermonats, der auf die 
Begründung des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthaltes 
in der jeweiligen (Erz-)Diözese folgt.

1. bei Tod mit Ablauf des Sterbemonats.
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bei Wegzug 
oder der ge^ 
gegeben worden

iche Aufenthalt in der jeweiii
in
jen (Erz ) Diözese auf-

bei Austritt aus der römisch-katholischen Kirche mit Ablauf des 
Kalendermcnats, in dem die Erklärung merksam geworden ist.

Die Kircheneinkommen-, die Kirchenlohn- und die Kirchenkapitaiertragsteuer 
werden für den gleichen Zeitraum erhoben, für den die Maßstabsteuer erho­
ben wird, vorbehaltlich der Bestimmungen in Art. 4 Abs. 4 und Abs. 5.

(1) Die Kircheneinkommen-, die Kirchenlohn- und die Kirchenkapital­
ertragsteuer werden von den bayerischen (Erz-)Diözesen nach einem ein­
heitlichen Umiagesatz erhoben. Der Umlagesatz beträgt acht v. H. der ver­
anlagten und im Abzugsverfahren erhobenen Einkommen-, Lohn- und 
Kapitalertragsteuer. Die Kirchen kapitalertragsteuer ist nach dem Umlagesatz 
der außerhalb Bayerns umlageerhebenden Gemeinschaft zu erheben, wenn 
der Gläubiger der Kapitalerträge dieser Gemeinschaft angehört.

(2) Vor Erhebung der Kircheneinkommen-, der Kircheniohn- und der Kir­
chenkapitaiertragsteuer ist die Einkommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer

51a des Einkommensteuergesetzes zu ermitteln.
Ein für die Kirchenlohnsteuer festgesetzter Pauschalbetrag beträgt 

'. H. der pauschalen Lohnsteuer und wird mit Ausnahme der Fälle 
atzes 4 auf die römisch-katholische Kirche und die übrigen umlage­

erhebenden Gemeinschaften in Bayern nach dem Verhältnis der auf die 
umlageerhebenden Kirchen und Gemeinschaften entfallenden Kirchenlohn­
steuer im jeweiligen Jahr des Bezugs des Arbeitslohns aufgeteilt, soweit der 
Arbeitgeber die Kirchenlohnsteuer nicht durch Individualisierung der jeweils 
umlageerhebenden Kirche oder Gemeinschaft zuordnet. Weist der Arbeitge­
ber in Fällen der Lohnsteuerpauschalierung für einzelne Arbeitnehmer nach, 
dass sie keiner umlageerhebenden Kirche oder Gemeinschaft angehören, 
wird insoweit Kirchensteuer nicht erhoben; für die übrigen Arbeitnehmer 
beträgt die Kirchensteuer acht v. H. der pauschalen Lohnsteuer.
(4) Der auf die erhebungsberechtigten Kirchen und Gemeinschaften in 
Bayern entfallende Anteil an der nach § 40a Abs. 2 des Einkommensteuer­
gesetzes zu pauschalierenden Lohnsteuer für Teiizeitbeschäftigte und ge-
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ringfügig Beschäftigte wird nach dem Verhältnis der auf dieumiageberechtig- 
ten Kirchen und Gemeinschaften entfallenden Kirchen lohnsteuer im jeweiligen 
Jahr des Bezuqs des Arbeitiohnes aufaeteilt.

(1) Gehört der vom Umlagepflichtigen nicht dauernd getrennt lebende 
Ehegatte einer anderen umlageerhebenden Kirche oder Gemeinschaft an 
(kontessionsverschiedene Ehe), so wird die Umlage für die betreffende (Erz-) 
Diözese

1. in den Fällen der Einzelveranlagung zur Einkommensteuer aus der 
nach Art. 6 Abs. 2 ermittelten Einkommensteuer des umlagepflich­
tigen Ehegatten,

2. in den Fällen der Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer für 
jede der beteiligten Gemeinschaften aus dem Teil der gemeinsa­
men, nach Art. 6 Abs. 2 der ermittelten Einkommensteuer erhoben, 
die auf den umlagepfiichtigen Ehegatten entfällt. Zur Feststellung 
des Anteils ist die für die Ehegatten veranlagte gemeinsame, nach 
Art. 6 Abs. 2 ermittelte Einkommensteuer im Verhältnis der Summe 
der Einkünfte eines jeden Ehegatten aufzuteilen: § 51a Abs. 2 Satz 
2 des Einkommensteuergesetzes findet entsprechende Anwen­
dung. Soweit die Einkommensteuer mit dem Steuersatz nach 
§ 32d Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes ermittelt wird, ist sie 
zur Berechnung der Umlage der Einkommensteuer dem Ehegatten 
zuzurechnen, der Gläubiger der Kapitaleinkünfte ist; bei gemein­
schaftlicher Beteiligung beider Ehegatten an den Kapitaleinkünften 
erfolgt die Zurechnung nach dem Verhältnis der Beteiligung.

(2) Gehört der vom Umlagepflichtigen nicht dauernd getrennt lebende 
Ehegatte keiner umlageerhebenden Kirche oder Gemeinschaft an (glaubens­
verschiedene Ehe), so wird die Umlage für die betreffende (Erz-)Diözese

1. in den Fällen der Einzelveranlagung zur Einkommensteuer aus der 
nach Art. 6 Abs. 2 ermittelten Einkommensteuer des umlagepflich­
tigen Ehegatten,

2. in den Fäiien der Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer für 
den umiagepflichtigen Ehegatten aus dem Teil der gemeinsamen, 
nach Art. 6 Abs. 2 ermittelten Einkommensteuer erhoben, der auf 
ihn entfällt. Absatz 1 Nr. 2 Sätze 2 und 3
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Wenn beide Ehegatten der römisch-katholischen Kirche angehören und zur 
Einkommensteuer zusammen veranlagt werden, sind sie für die Kirchenein­
kommensteuer Gesamtschuldner.

Bei Umlagepflichtigen, die zur Kircheneinkommensteuer veranlagt werden, 
wird die einbehaitene Kircheniohnsteuer und auf Antrag die einbehaitene 
Kirchenkapitaiertragsteuer auf die Kircheneinkommensteuer angerechnet.

Vorauszahlungen

Die Umlagepflichtigen haben Vorauszahlungen auf die Umlagen zur veran­
lagten Einkommensteuer nach Maßgabe der nach Art. 6 Abs. 2 ermittelten 
Einkommensteuer-Vorauszahlungen an deren Fälligkeitstagen zu entrichten. 
Die Vorauszahlungen werden auf die Umlageschuld angerechnet.

(1) Die Kirchenlohnsteuer wird durch Abzug vom Arbeitslohn erhoben. Die

durch den Arbeitgeber gelten entsprechend.
(2) Von Arbeitgebern, in deren Betrieb die Lohnsteuerberechnung und die 
Führung des Lohnkontos von einer innerhalb des Freistaates Bayern gelege­
nen Betriebsstätte im Sinne des Lohnsteuerrechts vorgenommen w^erden, 
wird die Kircheniohnsteuer für den umiagepflichtigen Arbeitnehmer bei jeder 
mit Lohnsteuerabzug verbundenen Lohnzahlung einbehalten und mit der 
Lohnsteuer an das Finanzamt abgeführt, an das die Lohnsteuer zu entrichten 
ist.

(3) Gehören nicht dauernd getrennt lebende Ehegatten verschiedenen um- 
iageerhebenden Kirchen oder Gemeinschaften an (konfessionsverschiedene 
Ehe), so wird die Kircheniohnsteuer für die beteiligte (Erz-)Diözese nur aus 
der von dem umiagepfilchtigen Ehegatten zu entrichtenden, nach Art. 6 
Abs. 2 ermittelten Lchnsteuer erhoben. Gehört ein Ehegatte keiner umiage-
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wird die Kirchenlohnsteuer zugunsten der (: 
tigen Ehegatten nur aus der von diesem Eheg 
Art. 6 Abs. 2 ermittelten Lohnsteuer erhoben.

se für den Umlage 
zu entrichtenden, nach

(4) Wird die Lohnsteuer für mehrere Arbeitnehmer eines Betriebs ohne 
Ausscheidung auf den einzelnen Arbeitnehmer in einem Pauschalbetrag 
erhoben, so ist auch für die Kircheniohnsteuer ein Pauschalbetrag nach Maß­
gabe von Art. 6 Abs. 3 festzusetzen und aufzuteilen.

Abzug von Kapitalerträgen

(1) Der Kirchensteuerabzugsverpflichtete hat innerhalb der in § 44 Abs. 1 
1 des Einkommensteuergesetzes bestimmten Frist die Kirchen­

gesetzes von den Kapitalerträgen einzu behalten und an das Finanzamt abzu­
führen, an das die Kapitalertragsteuer nach den für die Einkommensteuer 
geltenden Vorschriften zu entrichten ist. Er hat anhand der nach § 51a 
Abs. 2c Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 des Einkommensteuergesetzes übermittelten 
Daten für jeden Umlagepflichtigen die einbehaltene Kirchenkapitalertragsteu­
er der umlageerhebenden Gemeinschaft zuzuordnen, der der Umlagepflich­
tige angehört, und die Summe der von ihm einbehaitenen und abgetührten 
Steuerbeträge für jede dieser Gemeinschaften nach amtlich vorgeschriebe­
nem Datensatz durch Datenfernübertragung zu übermitteln.

(2) Widerspricht der Umlagepflichtige nach § 51a Abs. 2e des Einkommen­
steuergesetzes dem automatisierten Datenabruf seiner rechtlichen Zuge­
hörigkeit zu einer umiageerhebenden Gemeinschaft (Sperrvermerk), ist er 
wegen der nicht im Abzugsverfahren erhobenen Kirchenkapitalertragsteuer 
zur Abgabe einer Steuererklärung zum Zweck der Veranlagung nach § 51a 
Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes verpflichtet. Er hat hierbei sämtliche 
von den Abzugsverpfiichteten ausgestellten Bescheinigungen über den Kapi- 
taiertragsteuerabzug vorzuiegen.

(1) Der Arbeitgeber oder Kirchensteuerabzugsverpfiichtete darf die für den 
Kirchensteuerabzug erlangten Daten nur für den Steuerabzug verwenden; für 
andere Zwecke darf er sie nur verwenden, soweit der Kirchensteuerpflichtige 
zustimmt oder dies gesetzlich zugeiassen ist.
(2) Auf die Haftung de 
Arbeitnehmers für die

Arbeitgebers und die Inanspruchnahme des

131



die 
Steuer ents

gsteuer finden 
über die Haftung des Abzugsverpfiichteten und 

für die Lohn-

Zweiter Abschnitt. Kirchengrundsteuer

1 Satz 1 Nr. 2 wird von den bayerischen 
(Erz-)Diözesen ab dem Veranlagungsjahr 2011 nicht mehr erhoben.

Verwaltung der Kirchenumlagen
(1) Die Verwaltung der Kircheneinkommen- und Kirchengrundsteuer ob­
liegt den von den bayerischen (Erz-)Diözesen eingerichteten Kirchensteuer­
ämtern und deren Hilfsstellen.

(2) Die Verwaltung der im Abzugsverfahren zu erhebenden Kircheniohn- 
und der Kapitaiertragsteuer steht den Finanzämtern zu. Die Erstattung der 
Kircheniohnsteuer obliegt den Kirchensteuerämtern, soweit nicht die Kir- 
cheniohnsteuer im Zusammenhang mit dem Lohnsteuer-Jahresausgleich 
vom Arbeitgeber erstattet wird.

(3) Soweit die Umlagen von den Kirchensteuerämtern verwaltet m^erden, 
obiiegt auf deren Ersuchen die Beitreibung der Umlagerückstände den 
Finanzämtern.

(1) Für die Verwaltung der Kirchenumlagen gelten, soweit in dieser Ord­
nung nichts Abweichendes bestimmt ist, sinngemäß die Vorschriften der 
Abgabenordnung (AO) und des Verwaltungszustellungsgesetzes in der jewei­
ligen Fassung. Das gleiche gilt für Rechtsvorschriften, die zur Durchführung 
der in Satz 1 bezeichneten Gesetze erlassen worden sind oder erlassen wer­
den. Die Kleinbetragsverordnung gilt für die Verwaltung der Kirchenumlagen 
nicht.
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(2) Die Zinsvorschritten, die Straf- und Bußgeldvorschriften der Abgaben­
ordnung sowie deren Vorschriften über das Straf- und Bußgeidverfahren fin­
den auf die Kirchenumlagen keine Anwendung.
(3) Soweit die Kirchenumlagen von den Kirchensteuerämtern verwaltet 
m^erden, sind Vorschriften über Zwangsmittel nur mit der Maßgabe anzuwen­
den, dass für die Anordnung des Zwangsmittels das für den Wohnort des 
Umlagepflichtigen zuständige Finanzamt zuständig ist. Das Kirchensteuer- 
amt kann das Finanzamt um die Anordnung des Zm^angsmittels ersuchen. 
Andere Zwangsmittel als die Anordnung eines Zwangsgeldes sind unzu­
lässig.

Nachträgliche Änderungen

Festsetzungen der Kirchenumlagen werden zum Nachteil des Umlagepfiich- 
tigen nur geändert oder berichtigt, wenn die Abweichung von der bisherigen 
Festsetzung oder von dem bisherigen Erstattungsbetrag mindestens fünf 
Euro beträgt oder der Umlagepflichtige die Änderung oder Berichtigung be- 
antraat.

(1) Soweit die Finanzämter die Umlagen verwalten, sind sie auch zur 
Stundung (§ 222 AO), zum Absehen von der Steuerfestsetzung (§ 156 AO) 
und zur Niederschlagung (§ 261 ÄO) der Umlagen zuständig. Zur abweichen­
den Festsetzung aus Billigkeitsgründen (§ 163 ÄO) und zum Erlass (§ 227 ÄO) 
der von ihnen verwalteten Umlagen sind die Finanzämter nur im Anschluss 
an die abweichende Festsetzung aus Biiligkeitsgründen oder den Erlass der 
Maßstabsteuer befugt.
(2) Im übrigen entscheiden über Anträge auf abweichende Festsetzung 
aus Billigkeitsgründen, Erlass und Stundung sowie über das Absehen von 
der Steuerfestsetzung und die Niederschlagung von Umlagen die Kirchen­
steuerämter nach Maßgabe der vom Diözesansteuerausschuss hierfür fest­
gelegten Grundsätze (Art. 11 Abs. 2 der Satzung für die gemeinschaftlichen 
kirchlichen Steuerverbände in den bayerischen [Erz-]Diözesen [DStVS]).

(3) Für das Kirchensteueramt kann ein Beirat gebildet werden, der diese 
diözesane Behörde, insbesondere bei der Behandlung von Erlassanträgen,

\rt. 11 Abs. 1
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(4) Soweit das Kirchensteueramt einem Antrag nicht stattgibt, ist die Ent­
scheidung zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und 
dem Antragstelier bekannt zu geben.

(1) Gegen die Kirchensteuertestsetzung können keine Einm^endungen 
erhoben werden, die sich gegen die Festsetzung der Maßstabsteuer ein­
schließlich der nach Art. 6 Abs. 2 vorgenommenen Anpassungen richten. Ein- 
m^endungen gegen dievorgencmmenen Anpassungen sind an das Finanzamt 
zu richten, das die MaBstabsteuer festgesetzt hat.
(2) Soweit die Verwaitung der Kirchenumlagen den Finanzämtern obliegt, 
wird das betreffende Kirchensteueramtzu dem Einspruchsverfahren zugezo­
gen, wenn über die Umlageberechtigung der (Erz-)Diözese zu entscheiden 
ist. Unter der gleichen Voraussetzung wird das Kirchensteueramt im Verfah­
ren nach der Finanzgerichtsordnung beigeladen.

(3) Soweit die Kirchenumlagen von den Kirchensteuerämtern ven^^altet 
werden, entscheidet über den Einspruch von Umlagepflichtigen gegen Be­
scheide im Sinne von § 347 ÄO das Kirohensteueramt durch Einspruchsent­
scheidung; die Bestimmung in Art. 18 Abs. 3 bleibt unberührt. Soweit einem 
Einspruch nicht stattgegeben wird, ist die Entscheidung zu begründen, mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und dem Umlagepfiichtigen be­
kannt zu geben. Die Klage ist gegen das Kirchensteueramt als die Behörde 
der (Erz-)Diözese zu richten, die den ursprünglichen Verwaitungsakt erlassen 
oder den beantragten Verwaitungsakt oder die andere Leistung unterlassen 
oder abgelehnt hat.

Die Kirchengemeinden können für ihre ortskirchiichen Zwecke mit Zustim­
mung der (Erz-)Diözese nach den folgenden Vorschriften Kirchg?

Kirchgeldpflichtige; Kirchgeldberechtigte

(1) Kirchgeidpflichtig sind alle über 18 Jahre alten Angehörigen der 
römisch-katholischen Kirche mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im

...................................................................... 134 ......................................................................



Bezirk der Kirchengemeinde, wenn sie eigene Einkünfte oder Bezüge, die zur 
Bestreitung des Unterhalts bestimmt oder geeignet sind, von mehr als jähr­
lich 1.800 Euro haben.
(2) Wenn der Rüchtige in Bayern einen mehrfachen Wohnsitz hat, ist die­
jenige Kirchengemeinde kirchgeldberechtigt, in deren Bezirk sich der Rlich- 
tige vorwiegend aufhält.
(3) Maßgebend für die Kirchgeldpflicht und für die Kirchgeldberechtigung 
sind die Verhältnisse bei Beginn des Kalenderjahres, für das das Kirchgeld 
erhoben wird.

(1) Die Kirchengemeinden dürfen das Kirchgeld im allgemeinen nur in 
einem für alle Rlichtigen gleich hohen Betrag erheben, der 1,50 Euro nicht 
überschreiten darf. Mit Genehmigung des Diözesansteuerausschusses kön­
nen sie durch Satzung ein höheres, nach den Einkünften und Bezügen im 
Sinne des Art. 21 Abs. 1 zu staffelndes Kirchgeld bis zum Höchstbetrag von 
15 Euro erheben.
2) Den Zeitpunkt der 
lemeinde.

igkeit des Kirchgeldes bestimmt die Kirchen-

(3) Die in Art. 21 Abs. 1 somhe in Art. 22 Abs. 1 genannten Beträge können 
durch Beschluss des Diözesansteuerausschusses fortgeschheben m^erden; 
die Regelung in Art. 27 Satz 2 bieibt unberührt. Beschlüsse nach Maßgabe 
von Satz 1 sind im Amtsblatt der betreffenden (Erz-)Diözese zu veröffent­
lichen.

Das Kirchgeld wird von den Kirchengemeinden verwaltet. Art. 15 Abs. 3, 
Art. 16, Art. 18 Abs. 2 und Art. 19 Abs. 3 gelten entsprechend.

(1) Die Verteilung 
(Erz-)Diözesen c 
bleibt den (Erz-)

5S Aufkommens an Kirchenumlagen zwischen den
igemeinden (Rarreien) 

>sen.
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(2) Die (Erz-)Diözesen zeigen dem Staatsministerium der Finanzen, für 
Landesentwicklung und Heimat das Aufkommen an Kirchenumlagen 
Kirchgeld alljährlich zum 1. April an.

Auskunftspflicht; Steuererklärungen
Wer mit einer Kirchensteuer in Anspruch genommen wird, hat der mit der 
Verwaltung dieser Steuer betrauten Steile Auskunft über alle Tatsachen zu 
geben, von denen die Feststeiiung der Zugehörigkeit zu der Kirche oder 
Gemeinschaft abhängt. Angehörige der römisch-katholischen Kirche haben 
darüber hinaus auch die zur Festsetzung der Kirchensteuern erforderlichen 
Erklärungen abzugeben. Einkommensteuererklärungen gelten als Erklärung 
im Sinne von Satz 2.

Die (Erz-)Bischötlichen Finanzkammern sind befugt, die zum Vollzug dieser 
Ordnung je für ihren Zuständigkeitsbereich (Diözesanbereich) erforderlichen 
Austührungsbestimmungen und Verw^altungsrichtlinien zu erlassen.

Die Bestimmungen dieser Ordnung über die Erhebung von Kirchengrund­
steuer (Art. 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, 14) in den bayerischen (Erz-)Diözesen sowie 
von Kirchgeld (Art. 1 Abs. 2, 2 Abs. 2, 3, 20 mit 23) sind dem Staatsministe­
rium für Finanzen, Landesentwickiung und Heimat jeweils spätestens zwei 
Monate vor ihrem Inkrafttreten vorzuiegen. Für die Änderung der Steuerord­
nungen im Sinne von Satz 1 gilt diese Bestimmung entsprechend.

(1) Diese Ordnung über die Erhebung von Kirchensteuern in 
sehen (Erz-)Diözesen wird mit Wirkung vom 1. Januar 2015 in Kraft gesetzt.

(2) Sie ist im Amtsblatt für das Erzbistum München und Freisinn 
öffentlichen.

zu ver-
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(3) Die Ordnung über die Erhebung von Kirchensteuern in den bayerischen 
(Erz-)Diözesen in der Fassung vom 1. Januar 2012 (ABI. Nr. 4/2012, S. 167 ff.) 
wird mit Wirkung zum 31. Dezember 2014 außer Kraft gesetzt.

München, den 4. März 2015

Reinhard Kardinal Marx 
Erzbischof von München und Freisin(

lehrkräften im kirchlichen Dienst und Lehrkräften an allen Schularten

Für die o. g. Lehrkräfte sind für

- die Erteilung der Vorläufigen Unterrichtseriaubnis, der befristeten 
kirchlichen Beauftragung sowie der Missio canonica und/oder der 
unbefristeten kirchlichen Beauftragung

sowie
den Entzug der Vorläufigen Unterrichtserlaubnis, der befristeten 
kirchlichen Beauftragung sowie der Missio canonica und/oder der 
unbefristeten kirchlichen Beauftragung

die Richtlinien für die Erteilung der Vorläufigen Unterrichts 
die Verleihung der Missio canonica für Lehrkräfte mit Staat 
„Katholische Reiigionsiehre“ in den bayerischen 
18.01.2011 (Amtsblatt 2011, S. 126 bis 129) ab dem 1

und für 
m Fach 

en vom

Das Dekret „Erteilung bzw. Entzug der Missio canonica bei Fachlehrern an 
öffentlichen oder privaten Schulen'* vom 01.01.2012 (Ämtsbiatt 2012, S. 224) 
wird mit Ablauf des 30. April 2015 außer Kraft geseM.

München, den 16. März 2015

Erzbischof von München und Freising
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